
Beschluss
BVerfG, Art. 3 Abs. 1 GG, , § 3 GrEStG
vom 26.02.1997, JStG 2010,
LPartEDiskrG, LPartG
Lebenspartner/innen in der
Grunderwerbsteuer seit 2001: Pflicht zur
rückwirkenden gesetzlichen Neuregelung
bis 31.12.2012

1. Es verstößt gegen den allgemeinen Gleichheits-
satz, dass eingetragene Lebenspartner vor Inkrafttreten
des Jahressteuergesetzes 2010 nicht wie Ehegatten von
der Grunderwerbsteuer befreit sind.

2. Eine von der grundsätzlichen Rückwirkung so-
wohl einer Nichtigkeits- als auch einer Unvereinbar-
keitserklärung abweichende Anordnung der Weitergel-
tung eines als verfassungswidrig erkannten Gesetzes
durch das Bundesverfassungsgericht wegen zuvor nicht
hinreichend geklärter Verfassungsrechtslage kommt nur
im Ausnahmefall in Betracht und bedarf einer
besonderen Rechtfertigung.
BVerfG, Beschluss vom 18.07.2012, 1 BvL 16/11

Aus den Gründen:
Das Finanzgericht begehrt eine Entscheidung des

Bundesverfassungsgerichts darüber, ob § 3 Nr. 4 des
Grunderwerbsteuergesetzes (GrEStG) in der Fassung
der Bekanntmachung vom 26. Februar 1997 (BGBl I
S. 418) insoweit gegen Art. 3 Abs. 1 GG verstößt, als
der Grundstückserwerb durch einen eingetragenen
Lebenspartner des Veräußerers nicht von der
Grunderwerbsteuer befreit ist. [...]

Mit dem Jahressteuergesetz 2010 (vom 8. De-
zember 2010, BGBl I S. 1768) hat der Gesetzgeber
eingetragene Lebenspartner hinsichtlich sämtlicher
für Ehegatten geltenden Befreiungen des § 3 GrEStG
a.F. den Ehegatten gleichgestellt. Insbesondere hat er
auch den Grundstückserwerb durch den Lebenspart-
ner des Veräußerers von der Steuer befreit (§ 3 Nr. 4
GrEStG 2010 – im Folgenden: n.F.). Nach Art. 32
des Jahressteuergesetzes 2010 (JStG 2010) ist dieses
Gesetz am Tag nach seiner Verkündung und damit
am 14. Dezember 2010 in Kraft getreten. Die geän-
derte Fassung des § 3 GrEStG ist nach § 23 Abs. 9
GrEStG in der Fassung des Jahressteuergesetzes 2010
erstmals auf Erwerbsvorgänge anzuwenden, die nach
dem 13. Dezember 2010 verwirklicht wurden.

Zur Begrenzung der Neuregelung auf die Zu-
kunft vertraten die Koalitionsfraktionen im Finanz-
ausschuss die Auffassung, eine rückwirkende Gleich-
stellung des Grundstückserwerbs eines Lebenspart-
ners sei im Grunderwerbsteuerrecht nicht geboten,
weil man sich beim Erwerb eines Grundstücks – an-
ders als im Erbfall – frei für oder gegen den Erwerb
entscheiden könne. Der Grundstückserwerb sei dis-

ponibel, der Erbschaftsfall hingegen nicht (vgl.
BTDrucks 17/3549, S. 12). [...]

Die zulässige Vorlage führt zur Feststellung der Un-
vereinbarkeit des § 3 GrEStG a.F. mit Art. 3 Abs. 1
GG, soweit darin Ehegatten, nicht aber Lebenspart-
ner von der Grunderwerbsteuer befreit werden.

Eingetragene Lebenspartner wurden – bis zur
Neuregelung durch das Jahressteuergesetz 2010 – im
Grunderwerbsteuerrecht gegenüber Ehegatten da-
durch benachteiligt, dass sie nicht in den Genuss der
Steuerbefreiung kamen, die § 3 Nr. 4 GrEStG a.F.
beim Grundstückserwerb durch den Ehegatten des
Veräußerers vorsah, so dass sie im Gegensatz zu
Ehegatten Grunderwerbsteuer zahlen mussten.

Art. 3 Abs. 1 GG verlangt die Prüfung dieser Un-
gleichbehandlung von Ehegatten und Lebenspart-
nern anhand eines strengen Maßstabs. Art. 3 Abs. 1
GG gebietet, alle Menschen vor dem Gesetz gleich zu
behandeln. Das hieraus folgende Gebot, wesentlich
Gleiches gleich und wesentlich Ungleiches ungleich
zu behandeln, gilt für ungleiche Belastungen und un-
gleiche Begünstigungen (vgl. BVerfGE 121, 108
[119]; 121, 317 [370]; 126, 400 [416]). Verboten ist
daher auch ein gleichheitswidriger Begünstigungsaus-
schluss, bei dem eine Begünstigung einem Personen-
kreis gewährt, einem anderen Personenkreis aber vor-
enthalten wird (vgl. BVerfGE 116, 164 [180]; 121,
108 [119]; 121, 317 [370]; 126, 400 [416]). Dabei
verwehrt Art. 3 Abs. 1 GG dem Gesetzgeber nicht
jede Differenzierung. Differenzierungen bedürfen je-
doch stets der Rechtfertigung durch Sachgründe, die
dem Differenzierungsziel und dem Ausmaß der
Ungleichbehandlung angemessen sind. [...]

Hinsichtlich der verfassungsrechtlichen Anforde-
rungen an den die Ungleichbehandlung tragenden
Sachgrund ergeben sich aus dem allgemeinen Gleich-
heitssatz je nach Regelungsgegenstand und Differen-
zierungsmerkmalen unterschiedliche Grenzen für
den Gesetzgeber, die von gelockerten auf das Will-
kürverbot beschränkten Bindungen bis hin zu stren-
gen Verhältnismäßigkeitserfordernissen reichen kön-
nen (vgl. BVerfGE 117, 1 [30]; 122, 1 [23]; 126, 400
[416]; 129, 49 [68]). Eine strengere Bindung des Ge-
setzgebers kann sich aus den jeweils betroffenen Frei-
heitsrechten ergeben (vgl. BVerfGE 88, 87 [96]; 111,
176 [184]; 129, 49 [69]). Zudem verschärfen sich die
verfassungsrechtlichen Anforderungen, je weniger
die Merkmale, an die die gesetzliche Differenzierung
anknüpft, für den Einzelnen verfügbar sind (vgl.
BVerfGE 88, 87 [96]; 129, 49 [69]) oder je mehr sie
sich – wie im Fall der sexuellen Identität – denen des
Art. 3 Abs. 3 GG annähern (vgl. BVerfGE 88, 87
[96]; 124, 199 [220]; 129, 49 [69]; BVerfG,
Beschluss des Ersten Senats vom 7. Februar 2012 – 1
BvL 14/07 -, juris Rn. 42).
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Im Bereich des Steuerrechts kommen zwei Leitli-
nien hinzu, die den weitreichenden Entscheidungs-
spielraum begrenzen, der dem Gesetzgeber sowohl
bei der Auswahl des Steuergegenstands als auch bei
der Bestimmung des Steuersatzes grundsätzlich zu-
steht (vgl. BVerfGE 117, 1 [30]; 120, 1 [29]; 126,
400 [416 f.]). Es sind das Gebot der Ausrichtung der
Steuerlast am Prinzip der finanziellen Leistungsfä-
higkeit und das Gebot der Folgerichtigkeit (vgl.
BVerfGE 117, 1 [30]; 121, 108 [119 f.]; 126, 400
[417]). Die Steuerpflichtigen müssen dem Grund-
satz nach durch ein Steuergesetz rechtlich und tat-
sächlich gleichmäßig belastet werden (vgl. BVerfGE
117, 1 [30]; 121, 108 [120]; 126, 400 [417]). Die
mit der Wahl des Steuergegenstandes einmal getrof-
fene Belastungsentscheidung hat der Gesetzgeber
unter dem Gebot möglichst gleichmäßiger Belastung
aller Steuerpflichtigen bei der Ausgestaltung des steu-
errechtlichen Ausgangstatbestands folgerichtig um-
zusetzen (vgl. BVerfGE 117, 1 [30 f.]; 120, 1 [29];
121, 108 [120]; 126, 400 [417]). Ausnahmen von ei-
ner folgerichtigen Umsetzung bedürfen eines
besonderen sachlichen Grundes (vgl. BVerfGE 117,
1 [31]; 120, 1 [29]; 126, 400 [417]).

Ausgehend von diesen Grundsätzen reichen die ver-
fassungsrechtlichen Anforderungen an die Rechtfer-
tigung der dem § 3 Nr. 4 GrEStG a.F. zugrundelie-
genden Begünstigung von Ehegatten unter Aus-
schluss von Lebenspartnern über das bloße Willkür-
verbot hinaus und führen, wie das Bundesverfas-
sungsgericht im Bereich des Steuerrechts bereits zur
Ungleichbehandlung eingetragener Lebenspartner
bei der Erbschaftsteuer entschieden hat (vgl. BVerf-
GE 126, 400), zu einer strengen Verhältnismäßig-
keitsprüfung. [...]

Da damit die Ungleichbehandlung von Ehegat-
ten und eingetragenen Lebenspartnern hinsichtlich
der Befreiung nach § 3 Nr. 4 GrEStG a.F. in Anknüp-
fung an die sexuelle Orientierung erfolgt, bedarf es
hinreichend gewichtiger Unterschiede zwischen die-
sen beiden Formen einer auf Dauer angelegten,
rechtlich verfestigten Partnerschaft, um die konkrete
Ungleichbehandlung zu rechtfertigen (vgl. BVerfGE
124, 199 [222]; 126, 400 [419]). [...]

Der Gesetzgeber hat die Privilegierung von Ehe-
gatten in § 3 Nr. 4 GrEStG a.F. damit begründet,
dass für Grundstücksübertragungen zwischen Ehe-
gatten – ebenso wie bei Verwandten in gerader Linie
– vor allem familien- und erbrechtliche Gesichts-
punkte maßgebend seien (BTDrucks 9/251, S. 17
f.). Die hiermit offenbar verbundene Vermutung,
dass Grundstücksübertragungen zwischen Ehegatten
wie bei den nach § 3 Nr. 6 GrEStG a.F. befreiten na-
hen Verwandten häufig zur Regelung familienrecht-
licher Ansprüche der Ehegatten untereinander oder

in Vorwegnahme eines Erbfalls erfolgen, gilt aber
auch für eingetragene Lebenspartner, weil sich die
rechtlichen und tatsächlichen Grundlagen für diese
der gesetzlichen Regelung zugrundeliegenden An-
nahme bei Ehe und eingetragener Lebenspartner-
schaft entsprechen. Denn eingetragene Lebenspart-
ner sind Ehegatten familien- und erbrechtlich gleich-
gestellt sowie persönlich und wirtschaftlich in glei-
cher Weise in einer auf Dauer angelegten, rechtlich
verfestigten Partnerschaft miteinander verbunden
(vgl. BVerfGE 124, 199 [206 ff.; 225]; 126, 400 [408
f.; 423]). (...)

Art. 6 Abs. 1 GG mit der darin verankerten
Pflicht des Staates, Ehe und Familie zu schützen und
zu fördern, kann die Ungleichbehandlung zu Lasten
der Lebenspartner in § 3 Nr. 4 GrEStG a.F. ebenfalls
nicht rechtfertigen. [...]

Die im Ausgangsverfahren entscheidungserhebliche
Befreiungsvorschrift des § 3 Nr. 4 GrEStG a.F. ist für
unvereinbar mit Art. 3 Abs. 1 GG zu erklären, weil
eingetragene Lebenspartner in diese nur Ehegatten
begünstigende Regelung nicht einbezogen waren;
mit einer Nichtigerklärung kann die gebotene Einbe-
ziehung nicht erreicht werden (vgl. BVerfGE 92, 158
[186]; 101, 397 [409] sowie 126, 400 [431]). [...]

Gerichte und Verwaltungsbehörden dürfen die
Norm im Umfang der festgestellten Unvereinbarkeit
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nicht mehr anwenden, laufende Verfahren sind aus-
zusetzen (vgl. BVerfGE 73, 40 [101]; 105, 73 [134];
126, 400 [431]).

Der Gesetzgeber hat bis zum 31. Dezember 2012
eine Neuregelung für die vom Grunderwerbsteuerge-
setz in der Fassung der Bekanntmachung vom 26. Fe-
bruar 1997 (BGBl I S. 418) betroffenen Altfälle zu
treffen, die die Gleichheitsverstöße in dem Zeitraum
zwischen dem Inkrafttreten des Gesetzes zur Beendi-
gung der Diskriminierung gleichgeschlechtlicher
Gemeinschaften: Lebenspartnerschaften vom 16. Fe-
bruar 2001 (BGBl I S. 266) bis zum Inkrafttreten des
Jahressteuergesetzes 2010 (BGBl I S. 1768) beseitigt.

Es besteht keine Veranlassung, den Gesetzgeber
von dieser Pflicht zur rückwirkenden Beseitigung der
verfassungswidrigen Rechtslage zu entbinden. Eine
Fortgeltungsanordnung im Interesse einer geordne-
ten Finanz- und Haushaltsplanung (vgl. BVerfGE
93, 121 [148]; 105, 73 [134]; 111, 191 [224 f.]; 117,
1 [70]; 126, 400 [431 f.]) ist nicht geboten, weil diese
durch eine rückwirkende Besserstellung eingetrage-
ner Lebenspartner angesichts der zu erwartenden ge-
ringen Zahl der hiervon betroffenen Fälle und des in-
soweit niedrigen Aufkommens aus der
Grunderwerbsteuer nicht gefährdet ist.

Ebenso wenig ist die Weitergeltung wegen einer
zuvor nicht hinreichend geklärten Verfassungsrechts-
lage anzuordnen (vgl. BVerfGE 84, 239 [284]; 120,
125 [168]; 125, 175 [258]). Eine solche, von der
grundsätzlichen Rückwirkung sowohl einer Nichtig-
keits- als auch Unvereinbarkeitserklärung abwei-
chende Anordnung kommt nur im Ausnahmefall in
Betracht und bedarf einer besonderen Rechtferti-
gung (vgl. BVerfGE 110, 94 [138]; 120, 125 [168]).
Allein die Erkenntnis des Bundesverfassungsgerichts,
dass ein Gesetz gegen Bestimmungen des Grundge-
setzes verstößt, vermag indessen nicht ohne weiteres
eine in diesem Sinne zuvor ungeklärte Verfassungs-
rechtslage zu indizieren und damit den Gesetzgeber
von einer Pflicht zur rückwirkenden Behebung ver-
fassungswidriger Zustände zu befreien. Sonst wäre
dies grundsätzlich bei jedem festgestellten
Verfassungsverstoß der Fall.

Es besteht keine Veranlassung, dem Gesetzgeber
hier aus diesem Grund eine Übergangsfrist einzuräu-
men. Die Ungleichbehandlung der eingetragenen
Lebenspartner war seit Einführung dieses Instituts
und der bereits zum 1. August 2001 weitgehenden
Gleichstellung eingetragener Lebenspartner mit
Ehegatten – vor allem im Familien- und Erbrecht –
erkennbar. Zudem hatte das Bundesverfassungsge-
richt schon mit seiner Entscheidung vom 17. Juli
2002 zum Lebenspartnerschaftsgesetz ein Abstands-
gebot verneint (vgl. BVerfGE 105, 313 [348]) und
damit die Grundlage für die Entscheidungen zur
Hinterbliebenenversorgung sowie zur Erbschaft-

und Schenkungsteuer geschaffen, nach denen Art. 6
Abs. 1 GG allein eine Ungleichbehandlung von Ehe-
gatten und eingetragenen Lebenspartnern je nach ge-
regeltem Sachverhalt und den mit der Normierung
verfolgten Zielen nicht rechtfertigt (vgl. BVerfGE
124, 199 [226]; 126, 400 [420]).

Der Umstand, dass „man sich beim Erwerb eines
Grundstücks – anders als im Erbfall – frei für oder ge-
gen den Erwerb entscheiden“ kann (vgl. BTDrucks
17/3549, S. 12), vermag den Verzicht auf eine rüc-
kwirkende Gleichstellung eingetragener Lebenspart-
ner ebenfalls nicht zu rechtfertigen. Es ist nicht er-
sichtlich, weshalb eine verfassungswidrige Schlech-
terstellung bei der Besteuerung von Grundstücks-
übertragungen in der Zeit vor Inkrafttreten des Jah-
ressteuergesetzes 2010 hingenommen werden müss-
te, weil die Entscheidung über den Grundstückser-
werb grundsätzlich frei ist.
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